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Rechtsgrundlagen 

für die Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
 
 
Auszugsweiser Abdruck wesentlicher Rechtsvorschriften für die Wahrnehmung der Aufgabe 
Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik1

 

. Die Arbeitsmarktstatistik folgt in ihren Begriffs-
bestimmungen den hier aufgeführten Gesetzen, aus Gründen der Übersichtlichkeit sind hier 
jedoch Regelungen zu Begriffsbestimmungen nur im Ausnahmefall abgedruckt (Begriff der 
Arbeitslosigkeit und der Hilfebedürftigkeit). 

 
 
I. Bundesstatistikgesetz – BStatG 

 
 

II. Sozialgesetzbuch – SGB  
 

1. SGB III (Arbeitsförderung) 
 

2. SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) 
 
3. SGB I (Allgemeiner Teil) 

 
4. SGB IV (Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung)  

 
5. SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz) 

 
 

III. Sonstige Vorschriften  
 

1. AÜG – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
 
2. Verordnung zur Erhebung der Merkmale des Migrationshintergrundes (Migrati-

onshintergrund-Erhebungsverordnung – MighEV) vom 29.09.2010, BGBl. I Nr. 50 
vom 12.10.2010 S. 1372 auf Grundlage des § 281 Abs. 2 S. 4  SGB III 

 
3. Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen (FKV) nach § 48a des Zweiten Bu-

ches Sozialgesetzbuch vom 12.08.2010, BGBl. I Nr. 42 vom 13. 08.2010 S. 1152 
auf Grundlage des § 48a SGB II 

 
4. Verordnung zur Erhebung der Daten (DatV) nach § 51b des Zweiten Buches So-

zialgesetzbuch vom 12.08.2010, BGBl I Nr. 42 vom  13.08.2010 S. 1150 auf 
Grundlage des § 51b SGB II 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Aktuelle und vollständige Fassungen der Bundesgesetze bietet das Bundesministerium der Justiz 
auf seiner Internetseite http://www.gesetze-im-internet.de/  
 

http://www.gesetze-im-internet.de/�


Rechtsgrundlagen für die Statistik der BA            
 

 

Stand: 08.11.2010  Seite 2 von 42 
 

 
 

I. Bundesstatistikgesetz – BStatG 
 

 
 

Gesetz 
über die Statistik für Bundeszwecke 

(Bundesstatistikgesetz - BStatG) 
Vom 22. Januar 1987 
(BGBl. I S. 462, 565) 

zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 07. September 2007 (BGBl. I S. 2246) 

 
 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 

§ 1 
Statistik für Bundeszwecke 

 
Die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistik) hat im föderativ gegliederten Gesamtsystem der amt-
lichen Statistik die Aufgabe, laufend Daten über Massenerscheinungen zu erheben, zu sammeln, auf-
zubereiten, darzustellen und zu analysieren. Für sie gelten die Grundsätze der Neutralität, Objektivität 
und wissenschaftlichen Unabhängigkeit. Sie gewinnt die Daten unter Verwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und unter Einsatz der jeweils sachgerechten Methoden und Informationstechniken. 
Durch die Ergebnisse der Bundesstatistik werden gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische 
Zusammenhänge für Bund, Länder einschließlich Gemeinden und Gemeindeverbände, Gesellschaft, 
Wissenschaft und Forschung aufgeschlüsselt. Die Bundesstatistik ist Voraussetzung für eine am So-
zialstaatsprinzip ausgerichtete Politik. Die für die Bundesstatistik erhobenen Einzelangaben dienen 
ausschließlich den durch dieses Gesetz oder eine andere eine Bundesstatistik anordnende Rechts-
vorschrift festgelegten Zwecken. 
 

... 
 

§ 16 
Geheimhaltung 

 
(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die für eine Bundesstatistik gemacht 
werden, sind von den Amtsträgern und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, die mit 
der Durchführung von Bundesstatistiken betraut sind, geheim zu halten, soweit durch besondere 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt nicht für  

1. Einzelangaben, in deren Übermittlung oder Veröffentlichung der Befragte schriftlich eingewil-
ligt hat,  

2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen Quellen, wenn sie sich auf die in § 15 Abs. 1 ge-
nannten  öffentlichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunftspflicht aufgrund einer eine 
Bundesstatistik  anordnenden Rechtsvorschrift besteht, 

3. Einzelangaben, die vom Statistischen Bundesamt oder den statistischen Ämtern der Länder 
mit den Einzelangaben anderer Befragter zusammengefasst und in statistischen Ergebnissen 
dargestellt sind, 

4. Einzelangaben, wenn sie dem Befragten oder Betroffenen nicht zuzuordnen sind.  
Die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abga-
benordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2436), gelten nicht für Personen und Stellen, soweit sie 
mit der Durchführung von Bundes-, Landes- oder Kommunalstatistiken betraut sind. 
 
(2) Die Übermittlung von Einzelangaben zwischen den mit der Durchführung einer Bundesstatistik be-
trauten Personen und Stellen ist zulässig, soweit dies zur Erstellung der Bundesstatistik erforderlich 
ist. Darüber hinaus ist die Übermittlung von Einzelangaben zwischen den an einer Zusammenarbeit  
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nach § 3a beteiligten statistischen Ämtern und die zentrale Verarbeitung und Nutzung dieser Einzel-
angaben in einem oder mehreren statistischen Ämtern zulässig.  
 
(3) Das Statistische Bundesamt darf an die statistischen Ämter der Länder die ihren jeweiligen Erhe-
bungsbereich betreffenden Einzelangaben für Sonderaufbereitungen auf regionaler Ebene übermit-
teln. Für die Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder dür-
fen sich das Statistische Bundesamt und die statistischen Ämter der Länder untereinander Einzel-
angaben aus Bundesstatistiken übermitteln. 
 
(4) Für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, 
jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, dürfen den obersten Bundes- oder Landesbehörden 
vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Die 
Übermittlung nach Satz 1 ist nur zulässig, soweit in den eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvor-
schriften die Übermittlung von Einzelangaben an oberste Bundes- oder Landesbehörden zugelassen 
ist. 
 
(5) Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen 
Ämtern der Länder Einzelangaben an die zur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stel-
len der Gemeinden und Gemeindeverbände übermittelt werden, wenn die Übermittlung in einem eine 
Bundesstatistik anordnenden Gesetz vorgesehen ist sowie Art und Umfang der zu übermittelnden 
Einzelangaben bestimmt sind. Die Übermittlung ist nur zulässig, wenn durch Landesgesetz eine Tren-
nung dieser Stellen von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikge-
heimnis durch Organisation und Verfahren gewährleistet ist. 
 
(6) Für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben dürfen vom Statistischen Bundesamt und den 
statistischen Ämtern der Länder Einzelangaben an Hochschulen oder sonstige Einrichtungen mit der 
Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung übermittelt werden, wenn die Einzelangaben nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zugeordnet werden 
können und die Empfänger Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Ver-
pflichtete nach Absatz 7 sind. 
 
(7) Personen, die Einzelangaben nach Absatz 6 erhalten sollen, sind vor der Übermittlung zur Ge-
heimhaltung zu verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichtete sind. § 1 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 
469, Artikel 42), das durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, gilt 
entsprechend.  
 
(8) Die aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder der Absätze 4, 5 oder 6 übermittelten Einzel-
angaben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden. In den Fällen 
des Absatzes 6 sind sie zu löschen, sobald das wissenschaftliche Vorhaben durchgeführt ist. Bei den 
Stellen, denen Einzelangaben übermittelt werden, muss durch organisatorische und technische Maß-
nahmen sichergestellt sein, dass nur Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete 
oder Verpflichtete nach Absatz 7 Satz 1 Empfänger von Einzelangaben sind. 
 
(9) Die Übermittlung aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder nach den Absätzen 4, 5 oder 6 
ist nach Inhalt, Stelle, der übermittelt wird, Datum und Zweck der Weitergabe von den statistischen 
Ämtern aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
 
(10) Die Pflicht zur Geheimhaltung nach Absatz 1 besteht auch für die Personen, die Empfänger von 
Einzelangaben aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift, nach den Absätzen 5, 6 oder von Tabel-
len nach Absatz 4 sind. Dies gilt nicht für offenkundige Tatsachen bei einer Übermittlung nach Absatz 
4. 

 
… 
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II. Sozialgesetzbuch – SGB   
 

 
 
SGB III (Arbeitsförderung) 
 

Sozialgesetzbuch (SGB) 
Drittes Buch (III) 

− Arbeitsförderung − 
Vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594) 

"Drittes Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 
März 1997, BGBl. I S. 594), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 3. 

August 2010 (BGBl. I S. 1112) geändert worden ist" 
 

Erstes Kapitel 
Allgemeine Vorschriften 

 
Erster Abschnitt 

Grundsätze 
 

… 
 

§ 9 
Ortsnahe Leistungserbringung 

 
(1) Die Leistungen der Arbeitsförderung sollen vorrangig durch die örtlichen Agenturen für Arbeit erb-
racht werden. Dabei haben die Agenturen für Arbeit die Gegebenheiten des örtlichen und überörtli-
chen Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. 
 
(1a) (weggefallen) 
 
(2) Die Agenturen für Arbeit sollen die Vorgänge am Arbeitsmarkt besser durchschaubar machen. Sie 
haben zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem örtlichen und überörtlichen Arbeitsmarkt 
beizutragen. Der Einsatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist zur Verbesserung der Wirksamkeit und 
Steuerung regelmäßig durch die Agenturen für Arbeit zu überprüfen. Dazu ist ein regionales 
Arbeitsmarktmonitoring einzurichten. Arbeitsmarktmonitoring ist ein System wiederholter Beobachtun-
gen, Bilanzierungen, Trendbeschreibungen und Bewertungen der Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt 
einschließlich der den Arbeitsmarktausgleich unterstützenden Maßnahmen. 
 
(3) Die Agenturen für Arbeit arbeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Gemeinden, Kreisen und 
Bezirken sowie den weiteren Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Vertretern 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den Kammern und berufsständischen Organisationen, zusammen. 
Sie sollen ihre Planungen rechtzeitig mit Trägern von Maßnahmen der Arbeitsförderung erörtern. 
 

… 
 

§ 11 
Eingliederungsbilanz 

 
(1) Jede Agentur für Arbeit erstellt über ihre Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung und 
Leistungen zur Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit nach Abschluss eines Haus-
haltsjahres eine Eingliederungsbilanz. Die Eingliederungsbilanzen müssen vergleichbar sein und sol-
len Aufschluss über den Mitteleinsatz, die geförderten Personengruppen und die Wirksamkeit der 
Förderung geben. 
 
(2) Die Eingliederungsbilanzen sollen insbesondere Angaben enthalten zu 

1. dem Anteil der Gesamtausgaben an den zugewiesenen Mitteln sowie den Ausgaben für die  
einzelnen Leistungen und ihrem Anteil an den Gesamtausgaben 
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2. den durchschnittlichen Ausgaben für die einzelnen Leistungen je geförderten Arbeitnehmer 
unter Berücksichtigung der besonders förderungsbedürftigen Personengruppen, insbesondere 
Langzeitarbeitslose, schwerbehinderte Menschen, Ältere mit Vermittlungserschwernissen, Be-
rufsrückkehrer und Geringqualifizierte, 

3. der Beteiligung besonders förderungsbedürftiger Personengruppen an den einzelnen Leistun-
gen unter Berücksichtigung ihres Anteils an den Arbeitslosen, 

4. der Beteiligung von Frauen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung unter Berücksichti-
gung des Frauenanteils an den Arbeitslosen und ihrer relativen Betroffenheit durch Arbeitslo-
sigkeit sowie über Maßnahmen, die zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Ar-
beitsmarkt beigetragen haben, 

5. dem Verhältnis der Zahl der in eine nicht geförderte Beschäftigung vermittelten Arbeitslosen 
zu der Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit in eine nicht geförderte Beschäftigung (Vermitt-
lungsquote). Dabei sind besonders förderungsbedürftige Personengruppen gesondert auszu-
weisen, 

6. dem Verhältnis der Zahl der Arbeitnehmer, die sechs Monate im Anschluss an die Maßnahme 
nicht mehr arbeitslos sind sowie dem Verhältnis der Zahl der Arbeitnehmer, die nach ange-
messener Zeit im Anschluss an die Maßnahme sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, 
zu der Zahl der geförderten Arbeitnehmer in den einzelnen Maßnahmebereichen. Dabei sind 
besonders förderungsbedürftige Personengruppen gesondert auszuweisen, 

7. der Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Eingliederung auf dem regionalen Arbeits-
markt,  

8. der Veränderung der Maßnahmen im Zeitverlauf, 
9. der Arbeitsmarktsituation von Personen mit Migrationshintergrund. Die Zentrale der Bundes-

agentur stellt den Agenturen für Arbeit zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Eingliede-
rungsbilanzen einheitliche Berechnungsmaßstäbe zu den einzelnen Angaben zur Verfügung. 

 
(3) Die Eingliederungsbilanz ist mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes zu erörtern. Dazu ist 
sie um einen Teil zu ergänzen, der weiteren Aufschluss über die Leistungen und ihre Wirkungen auf 
den örtlichen Arbeitsmarkt, Aufschluss über die Konzentration der Maßnahmen auf einzelne Träger 
sowie Aufschluss über die Zusammensetzung der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Ein-
gliederung sowie die an diesen Maßnahmen teilnehmenden Personen und deren weitere Eingliede-
rung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gibt. 
 
(4) Die Eingliederungsbilanzen sind bis Mitte des nachfolgenden Jahres zu veröffentlichen. 
 

… 
 

Zweiter Abschnitt 
Berechtigte 

 
… 
 

§ 14 
Auszubildende 

 
Auszubildende sind die zur Berufsausbildung Beschäftigten und Teilnehmer an nach diesem Buch 
förderungsfähigen berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sowie Teilnehmer an einer Einstiegs-
qualifizierung. 
 

§ 15 
Ausbildung- und Arbeitsuchende 

 
Ausbildungsuchende sind Personen, die eine Berufsausbildung suchen. Arbeitsuchende sind Perso-
nen, die eine Beschäftigung als Arbeitnehmer suchen. Dies gilt auch, wenn sie bereits eine Beschäfti-
gung oder eine selbständige Tätigkeit ausüben. 
 

§ 16 
Arbeitslose 

 
(1) Arbeitslose sind Personen, die wie beim Anspruch auf Arbeitslosengeld 
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1. vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, 
2 eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermittlungsbemühungen 

der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen und 
3 sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. 

 
(2) Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten als nicht arbeitslos. 
 

§ 17 
Von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer 

 
Von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer sind Personen, die 

1. versicherungspflichtig beschäftigt sind, 
2. alsbald mit der Beendigung der Beschäftigung rechnen müssen und 
3. voraussichtlich nach Beendigung der Beschäftigung arbeitslos werden. 

 
§ 18 

Langzeitarbeitslose 
 
(1) Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein Jahr und länger arbeitslos sind. 
 
(2) Für Leistungen, die Langzeitarbeitslosigkeit voraussetzen, bleiben folgende Unterbrechungen der 
Arbeitslosigkeit innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren unberücksichtigt: 
 

1. Zeiten einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung oder zur Eingliederung in Arbeit nach 
dem Zweiten Buch, 

2. Zeiten einer Krankheit, einer Pflegebedürftigkeit oder eines Beschäftigungsverbots nach dem  
Mutterschutzgesetz, 

3. Zeiten der Betreuung und Erziehung aufsichtsbedürftiger Kinder oder der Betreuung pflege-
bedürftiger  Angehöriger, 

4. Beschäftigungen oder selbständige Tätigkeiten bis zu einer Dauer von insgesamt sechs Mo-
naten, 

5. Zeiten, in denen eine Beschäftigung rechtlich nicht möglich war, und 
6. kurze Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit ohne Nachweis. 

 
(3) Ergibt sich der Sachverhalt einer unschädlichen Unterbrechung üblicherweise nicht aus den Un-
terlagen der Arbeitsvermittlung, so reicht Glaubhaftmachung aus. 
 

§ 19 
Behinderte Menschen 

 
(1) Behindert im Sinne dieses Buches sind Menschen, deren Aussichten, am Arbeitsleben teilzuhaben 
oder weiter teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 des 
Neunten Buches nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hilfen zur Teil-
habe am Arbeitsleben benötigen, einschließlich lernbehinderter Menschen. 
 
(2) Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine Behinderung mit den in Absatz 1 ge-
nannten Folgen droht. 
 

… 
 

 
Viertes Kapitel 

Leistungen an Arbeitnehmer 
 

… 
 

Achter Abschnitt 
Entgeltersatzleistungen 
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… 
 

Zweiter Unterabschnitt 
Arbeitslosengeld 

 
Erster Titel 

Regelvoraussetzungen 
 

§ 119 
Arbeitslosigkeit 

 
(1) Arbeitslos ist ein Arbeitnehmer, der 

1. nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht (Beschäftigungslosigkeit), 
2. sich bemüht, seine Beschäftigungslosigkeit zu beenden (Eigenbemühungen) und 
3. den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung steht (Verfügbarkeit). 

 
(2) Eine ehrenamtliche Betätigung schließt Arbeitslosigkeit nicht aus, wenn dadurch die berufliche 
Eingliederung des Arbeitslosen nicht beeinträchtigt wird. 
 
(3) Die Ausübung einer Beschäftigung, selbständigen Tätigkeit oder Tätigkeit als mithelfender Fami-
lienangehöriger (Erwerbstätigkeit) schließt die Beschäftigungslosigkeit nicht aus, wenn die Arbeits- 
oder Tätigkeitszeit (Arbeitszeit) weniger als 15 Stunden wöchentlich umfasst; gelegentliche Abwei-
chungen von geringer Dauer bleiben unberücksichtigt. Die Arbeitszeiten mehrerer Erwerbstätigkeiten 
werden zusammengerechnet. 
 
(4) Im Rahmen der Eigenbemühungen hat der Arbeitslose alle Möglichkeiten zur beruflichen Einglie-
derung zu nutzen. Hierzu gehören insbesondere 

1. die Wahrnehmung der Verpflichtungen aus der Eingliederungsvereinbarung, 
2. die Mitwirkung bei der Vermittlung durch Dritte und 
3. die Inanspruchnahme der Selbstinformationseinrichtungen der Agentur für Arbeit. 

 
(5) Den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit steht zur Verfügung, wer 

1. eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende zumutbare  
Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für ihn in Betracht kommenden Arbeits-
marktes ausüben kann und darf, 

2. Vorschlägen der Agentur für Arbeit zur beruflichen Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leis-
ten kann, 

3. bereit ist, jede Beschäftigung im Sinne der Nummer 1 anzunehmen und auszuüben und 
4. bereit ist, an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung in das Erwerbsleben teilzunehmen. 

 
§ 120 

Sonderfälle der Verfügbarkeit 
 
(1) Nimmt der Leistungsberechtigte an einer Maßnahme nach § 46 oder an einer Berufsfindung oder 
Arbeitserprobung im Sinne des Rechts der beruflichen Rehabilitation teil, leistet er vorübergehend zur 
Verhütung oder Beseitigung öffentlicher Notstände Dienste, die nicht auf einem Arbeitsverhältnis be-
ruhen, übt er eine freie Arbeit im Sinne des Artikels 293 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Strafge-
setzbuch oder auf Grund einer Anordnung im Gnadenwege aus oder erbringt er gemeinnützige Leis-
tungen oder Arbeitsleistungen nach den in Artikel 293 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Strafge-
setzbuch genannten Vorschriften oder auf Grund deren entsprechender Anwendung, so schließt dies 
die Verfügbarkeit nicht aus. 
 
(2) Bei Schülern oder Studenten einer Schule, Hochschule oder sonstigen Ausbildungsstätte wird 
vermutet, dass sie nur versicherungsfreie Beschäftigungen ausüben können. Die Vermutung ist wi-
derlegt, wenn der Schüler oder Student darlegt und nachweist, dass der Ausbildungsgang die Aus-
übung einer versicherungspflichtigen, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassenden Beschäfti-
gung bei ordnungsgemäßer Erfüllung der in den Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen vorge-
schriebenen Anforderungen zulässt. 
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(3) Nimmt der Leistungsberechtigte an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung teil, für die die 
Voraussetzungen nach § 77 nicht erfüllt sind, schließt dies Verfügbarkeit nicht aus, wenn 

1. die Agentur für Arbeit der Teilnahme zustimmt und 
2. der Leistungsberechtigte seine Bereitschaft erklärt, die Maßnahme abzubrechen, sobald 

eine berufliche Eingliederung in Betracht kommt und zu diesem Zweck die Möglichkeit zum  
Abbruch mit dem Träger der Maßnahme vereinbart hat. 

 
(4) Ist der Leistungsberechtigte nur bereit, Teilzeitbeschäftigungen auszuüben, so schließt dies Ver-
fügbarkeit nicht aus, wenn sich die Arbeitsbereitschaft auf Teilzeitbeschäftigungen erstreckt, die versi-
cherungspflichtig sind, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassen und den üblichen Bedingungen 
des für ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes entsprechen. Eine Einschränkung auf Teilzeitbe-
schäftigungen aus Anlass eines konkreten Arbeits- oder Maßnahmeangebotes ist nicht zulässig. Die 
Einschränkung auf Heimarbeit schließt Verfügbarkeit nicht aus, wenn die Anwartschaftszeit durch eine 
Beschäftigung als Heimarbeiter erfüllt worden ist und der Leistungsberechtigte bereit und in der Lage 
ist, Heimarbeit unter den üblichen Bedingungen auf dem für ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarkt 
auszuüben. 

… 
 

Siebtes Kapitel 
Weitere Aufgaben der Bundesagentur 

 
Erster Abschnitt 

Statistiken, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berichterstattung 
 

§ 280 
Aufgaben 

 
Die Bundesagentur hat Lage und Entwicklung der Beschäftigung und des Arbeitsmarktes im allgemei-
nen und nach Berufen, Wirtschaftszweigen und Regionen sowie die Wirkungen der aktiven Arbeitsför-
derung zu beobachten, zu untersuchen und auszuwerten, indem sie  

1. Statistiken erstellt, 
2. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betreibt und 
3. Bericht erstattet. 

 
§ 281 

Arbeitsmarktstatistiken 
 
(1) Die Bundesagentur hat aus den in ihrem Geschäftsbereich anfallenden Daten Statistiken, insbe-
sondere über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit der Arbeitnehmer und über die Leistungen der Ar-
beitsförderung, zu erstellen. Sie hat auf der Grundlage der Meldungen nach § 28a des Vierten Buches 
eine Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu führen. 
 
(2) Die Bundesagentur hat zusätzlich den Migrationshintergrund zu erheben und in ihren Statistiken zu 
berücksichtigen. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich für statistische Zwecke verwendet wer-
den. Sie sind in einem durch technische und organisatorische Maßnahmen von sonstiger Datenverar-
beitung getrennten Bereich zu verarbeiten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die zu erhebenden 
Merkmale und die Durchführung des Verfahrens, insbesondere Erhebung, Übermittlung und Speiche-
rung der erhobenen Daten. 
 

§ 282 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

 
(1) Die Bundesagentur hat bei der Festlegung von Inhalt, Art und Umfang der Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung ihren eigenen Informationsbedarf sowie den des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales zu berücksichtigen. Die Bundesagentur hat den Forschungsbedarf mindestens in jährlichen 
Zeitabständen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abzustimmen. 
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(2) Die Untersuchung der Wirkungen der Arbeitsförderung ist ein Schwerpunkt der Arbeitsmarktfor-
schung. Sie soll zeitnah erfolgen und ist ständige Aufgabe des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung. 
 
(3) Die Wirkungsforschung soll unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zielsetzungen des Ge-
setzes insbesondere 

1. die Untersuchung, in welchem Ausmaß die Teilnahme an einer Maßnahme die Vermittlungs-
aussichten der Teilnehmer verbessert und ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöht, 

2. die vergleichende Ermittlung der Kosten von Maßnahmen in Relation zu ihrem Nutzen,  
3. die Messung von volkswirtschaftlichen Nettoeffekten beim Einsatz arbeitsmarktpolitischer In-

strumente,  
4. die Analyse von Auswirkungen auf Erwerbsverläufe unter Berücksichtigung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern umfassen. 
 
(4) Arbeitsmarktforschung soll auch die Wirkungen der Arbeitsförderung auf regionaler Ebene unter-
suchen. 
 
(5) Innerhalb der Bundesagentur dürfen die Daten aus ihrem Geschäftsbereich dem Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung zur Verfügung gestellt und dort für dessen Zwecke genutzt und ver-
arbeitet werden. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung darf ergänzend Erhebungen ohne 
Auskunftspflicht der zu Befragenden durchführen, wenn sich die Informationen nicht bereits aus den 
im Geschäftsbereich der Bundesagentur vorhandenen Daten oder aus anderen statistischen Quellen 
gewinnen lassen. Das Institut, das räumlich, organisatorisch und personell vom Verwaltungsbereich 
der Bundesagentur zu trennen ist, hat die Daten vor unbefugter Kenntnisnahme durch Dritte zu schüt-
zen. Die Daten dürfen nur für den Zweck der wissenschaftlichen Forschung genutzt werden. Die per-
sonenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. 
Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Das 
Statistische Bundesamt und die statistischen Ämter der Länder dürfen dem Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung Daten entsprechend § 16 Abs. 6 des Bundesstatistikgesetzes übermitteln. 
 
(6) Das Institut hat die nach den § 28a des Vierten Buches gemeldeten und der Bundesagentur weiter 
übermittelten Daten der in der Bundesrepublik Deutschland Beschäftigten ohne Vor- und Zunamen 
nach der Versicherungsnummer langfristig in einer besonders geschützten Datei zu speichern. Die in 
dieser Datei gespeicherten Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, der Ar-
beitsmarktstatistik und der nicht einzelfallbezogenen Planung verarbeitet und genutzt werden. Sie sind 
zu anonymisieren, sobald dies mit dem genannten Zweck vereinbar ist. 
 
(7) Die Bundesagentur übermittelt wissenschaftlichen Einrichtungen auf Antrag oder Ersuchen ano-
nymisierte Daten, die für Zwecke der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erforderlich sind. § 282a Abs. 
6 gilt entsprechend. Für Sozialdaten gilt § 75 des Zehnten Buches.  
 

§ 282a 
Übermittlung von Daten 

 
(1) Die Bundesagentur ist berechtigt, dem Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der 
Länder Sozialdaten zu übermitteln, soweit dies für Zwecke eines Zensus erforderlich ist. 
 
(2) Die Bundesagentur Für Arbeit ist berechtigt, dem Statistischen Bundesamt und den statistischen 
Ämtern der Länder anonymisierte Einzeldaten zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu über-
mitteln, soweit diese Daten dort für die Erstellung der Erwerbstätigenstatistiken erforderlich sind. 
 
(2a) Die Bundesagentur ist berechtigt, dem Statistischen Bundesamt die in § 3 des Verwaltungsda-
tenverwendungsgesetzes bezeichneten Daten für die dort genannten Zwecke zu übermitteln. 
 
(2b) Die Bundesagentur darf dem Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder 
nach Gemeinden zusammengefasste statistische Daten über die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten und die sozial-versicherungspflichtigen Entgelte − jeweils ohne Beschäftigte  von Ge-
bietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen − übermitteln, soweit diese 
zur Festsetzung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer 
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nach § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes erforderlich sind. Das Statistische Bundesamt und die 
statistischen Ämter der Länder dürfen die in Satz 1 genannten Daten dem Bundesministerium der Fi-
nanzen sowie den zuständigen obersten Landesbehörden übermitteln, soweit die Daten für die Fest-
setzung des Verteilungsschlüssels nach § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes erforderlich sind. 
Die Daten dürfen nur auf Ersuchen übermittelt und nur für die in den Sätzen 1 und 2 genannten Zwe-
cke verwendet werden. Sie sind vier Jahre nach Festsetzung des Verteilungsschlüssels zu löschen. 
5Werden innerhalb dieser Frist Einwendungen gegen die Berechnung des Verteilungsschlüssels er-
hoben, dürfen die Daten bis zur abschließenden Klärung der Einwendungen aufbewahrt werden, so-
weit sie für die Klärung erforderlich sind. 
 
(3) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Ämter der Länder sind berechtigt, der zur Durch-
führung ausschließlich statistischer Aufgaben zuständigen Stelle der Bundesagentur nach Gemeinden 
zusammengefasste statistische Daten über Selbständige, mithelfende Familienangehörige, Beamte 
und geringfügige Beschäftigte zu übermitteln, soweit sie für die Berechnung von Arbeitslosenquoten 
im Rahmen der Arbeitsmarktstatistik erforderlich sind. Diese Daten dürfen bei der Bundesagentur 
ausschließlich für statistische Zwecke durch eine von Verwaltungsaufgaben räumlich, organisatorisch 
und personell getrennte Einheit genutzt werden. 
 
(4) Für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, 
jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, dürfen den obersten Bundes- oder Landesbehörden 
von der Bundesagentur Tabellen der Arbeitsmarktstatistiken übermittelt werden, auch soweit Tabel-
lenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 
 
(5) Auf die übermittelten Daten und Tabellen finden die Geheimhaltungsnormen des § 16 des Bun-
desstatistikgesetzes entsprechende Anwendung. 
 
(6) Bedarf die Übermittlung einer Datenaufbereitung in erheblichem Umfang, ist über die Daten- oder 
Tabellenübermittlung eine schriftliche Vereinbarung zu schließen, die eine Regelung zur Erstattung 
der durch die Aufbereitung entstehenden Kosten vorsehen kann. 
 

§ 282b 
Datenverwendung für die Ausbildungsvermittlung durch die Bundesagentur 

 
(1) Die Bundesagentur darf die ihr von den Auskunftsstellen übermittelten Daten über eintragungsfä-
hige oder eingetragene Ausbildungsverhältnisse ausschließlich 

1. zur Verbesserung der Ausbildungsvermittlung, 
2. zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Aktualität der Ausbildungsvermittlungsstatistik oder 
3. zur Verbesserung der Feststellung von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt 

verwenden. 
 
(2) Auskunftsstellen sind die nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stellen. 
 
(3) Die Bundesagentur hat die ihr zu den Zwecken des Absatzes 1 übermittelten Daten und Datenträ-
ger spätestens zum Ende des Kalenderjahres zu löschen. 
 

§ 283 
Arbeitsmarktberichterstattung, Weisungsrecht 

 
(1) Die Bundesagentur hat die Arbeitsmarktstatistiken und die Ergebnisse der Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorzulegen und in geeigneter Form zu 
veröffentlichen. Die Bundesagentur hat zu gewährleisten, dass bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
dieses Abschnitts neben einem eigenen kurzfristigen arbeitsmarktpolitischen Informationsbedarf auch 
dem des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales entsprochen werden kann. 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Art und Umfang sowie Tatbestände und 
Merkmale der Statistiken und der Arbeitsmarktberichterstattung näher bestimmen und der Bundes-
agentur entsprechende fachliche Weisungen erteilen. 
 

… 
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Achtes Kapitel 
Pflichten 

 
Erster Abschnitt 

Pflichten im Leistungsverfahren 
… 
 

Vierter Unterabschnitt 
Sonstige Pflichten 

 
 

§ 320 
Berechnungs-, Auszahlungs-, Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten 

 
 (1) Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen die Voraussetzungen für die Erbringung 
von Kurzarbeitergeld und Wintergeld nachzuweisen. Er hat diese Leistungen kostenlos zu errechnen 
und auszuzahlen. Dabei hat er beim Kurzarbeitergeld von den Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 
in dem maßgeblichen Antragszeitraum auszugehen; auf Grund einer Bescheinigung der für den Ar-
beitnehmer zuständigen Agentur für Arbeit hat er den erhöhten Leistungssatz auch anzuwenden, 
wenn ein Kind auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers nicht bescheinigt ist. 
 
(2) Der Insolvenzverwalter hat auf Verlangen der Agentur für Arbeit das Insolvenzgeld zu errechnen 
und auszuzahlen, wenn ihm dafür geeignete Arbeitnehmer des Betriebes zur Verfügung stehen und 
die Agentur für Arbeit die Mittel für die Auszahlung des Insolvenzgeldes bereitstellt. Für die Abrech-
nung hat er den von der Bundesagentur vorgesehenen Vordruck zu benutzen. Kosten werden nicht 
erstattet. 
 
(3) Arbeitgeber, in deren Betrieben Wintergeld geleistet wird, haben für jeden Arbeitstag während der 
Dauer der beantragten Förderung Aufzeichnungen über die im Betrieb oder auf der Baustelle geleis-
teten sowie die ausgefallenen Arbeitsstunden zu führen. Arbeitgeber, in deren Betrieben Saison-Kurz-
arbeitergeld geleistet wird, haben diese Aufzeichnungen für jeden Arbeitstag während der Schlecht-
wetterzeit zu führen. Die Aufzeichnungen nach Satz 1 und 2 sind vier Jahre aufzubewahren. 
 
(4) Arbeitgeber, in deren Betrieben Kurzarbeitergeld geleistet wird, haben der Agentur für Arbeit je-
weils zum Quartalsende Auskünfte über Betriebsart, Beschäftigtenzahl, Zahl der Kurzarbeiter, Ausfall 
der Arbeitszeit und bisherige Dauer, Unterbrechung oder Beendigung der Kurzarbeit für die jeweiligen 
Kalendermonate des Quartals zu erteilen. Arbeitgeber, in deren Betrieben Saison-Kurzarbeitergeld 
geleistet wird, haben die Auskünfte nach Satz 1 bis zum 15. des Monats zu erteilen, der dem Monat 
folgt, in dem die Tage liegen, für die Saison-Kurzarbeitergeld ausgezahlt wird. 
 
(4a) Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit die Voraussetzungen für die Erbringung von Leistun-
gen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen nachzuweisen. Auf Anforderung der Agen-
tur für Arbeit hat der Arbeitgeber das Ergebnis von Maßnahmen zur Feststellung der Eingliede-
rungsaussichten mitzuteilen. 
 
(5) Arbeitgeber, in deren Betrieben ein Arbeitskampf stattfindet, haben bei dessen Ausbruch und Be-
endigung, der Agentur für Arbeit unverzüglich Anzeige zu erstatten. Die Anzeige bei Ausbruch des Ar-
beitskampfes muss Name und Anschrift des Betriebes, Datum des Beginns der Arbeitseinstellung und 
Zahl der betroffenen Arbeitnehmer enthalten. Die Anzeige bei Beendigung des Arbeitskampfes muss 
außer Name und Anschrift des Betriebes, Datum der Beendigung der Arbeitseinstellung, Zahl der an 
den einzelnen Tagen betroffenen Arbeitnehmer und Zahl der durch Arbeitseinstellung ausgefallenen 
Arbeitstage enthalten. 
 

… 
 

Elftes Kapitel 
Organisation und Datenschutz 

 
… 
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Fünfter Abschnitt 
Datenschutz 

 
§ 394 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten durch die Bundesagentur 
 
(1) Die Bundesagentur darf Sozialdaten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen Aufgaben erforderlich ist. Ihre Aufgaben 
nach diesem Buch sind  

1. die Feststellung eines Versicherungspflichtverhältnisses einschließlich einer Versicherungs-
freiheit,  

2. die Erbringung von Leistungen der Arbeitsförderung an Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Träger 
von Arbeitsförderungsmaßnahmen, 

3. die Erstellung von Statistiken, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berichterstattung, 
4. die Überwachung der Beratung und Vermittlung durch Dritte, 
5. die Zustimmung zur Zulassung der Beschäftigung nach dem Aufenthaltsgesetz, die Zustim-

mung zur Anwerbung aus dem Ausland sowie die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung-EU, 
6. die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung, 
7. die Unterrichtung der zuständigen Behörden über Anhaltspunkte von Schwarzarbeit, Nichtent-

richtung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuern und Verstößen gegen das Auf-
enthaltsgesetz, 

8. die Überwachung der Melde-, Anzeige-, Bescheinigungs- und sonstiger Pflichten nach dem  
Achten Kapitel sowie die Erteilung von Auskünften, 

9. der Nachweis von Beiträgen sowie die Erhebung von Umlagen für die ergänzenden Leistun-
gen nach § 175a und das Insolvenzgeld, 

10. die Durchführung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen. 
 
(2) Eine Verwendung für andere als die in Absatz 1 genannten Zwecke ist nur zulässig, soweit dies 
durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches angeordnet oder erlaubt ist. 
 
 

§ 395 
Datenübermittlung an Dritte; Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten durch 

nichtöffentliche Stellen 
 
(1) Die Bundesagentur darf Dritten, die mit der Erfüllung von Aufgaben nach diesem Buch beauftragt 
sind, Sozialdaten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist. 
 
(2) Die Bundesagentur darf abweichend von § 80 Abs. 5 des Zehnten Buches zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach diesem Buch nichtöffentliche Stellen mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Sozialdaten beauftragen, auch soweit die Speicherung der Daten den gesamten Datenbestand um-
fasst. 

 
… 
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SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) 
 

 
Sozialgesetzbuch (SGB) 

Zweites Buch (II) 
− Grundsicherung für Arbeitsuchende − 

"Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 3. August 2010 (BGBl. I S. 1112) geändert worden ist" 
 

… 
 

Kapitel 2 
Anspruchsvoraussetzungen 

 
§ 7 

Berechtigte 
 
(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die 

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, 
2. erwerbsfähig sind, 
3. hilfebedürftig sind und 
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben  

(erwerbsfähige Hilfebedürftige).  
Ausgenommen sind 

1. Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmer oder Selbständige 
noch auf  
Grund des § 2 Abs. 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre 
Familienangehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 

2. Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre  
Familienangehörigen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes. 
Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des 
Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Aufenthaltsrechtliche Bestimmun-
gen bleiben unberührt. 
 
(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsge-
meinschaft leben. Dienstleistungen und Sachleistungen werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch 

1. die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft beendet oder verringert, 
2. Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen beseitigt oder vermin-

dert  
werden. 
 
(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören 

1. die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines unverheirateten 

erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und der im 
Haushalt lebende Partner dieses Elternteils,  

3. als Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
a. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte, 
b. der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner, 
c. eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemein-

samen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der 
wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen 
und füreinander einzustehen, 

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den Nummern 1 bis 3 genann-
ten  Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, soweit sie die Leis-
tungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen 
beschaffen können. 
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(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, wird 
vermutet, wenn Partner 

1. länger als ein Jahr zusammenleben, 
2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, 
3. Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder 
4. befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen. 

 
(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in einer stationären Einrichtung untergebracht ist, 
Rente wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnliche Leistungen öffentlich-rechtli-
cher Art bezieht. Dem Aufenthalt in einer stationären Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung 
zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abweichend von Satz 1 erhält 
Leistungen nach diesem Buch,  

1. wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate in einem Krankenhaus (§ 107 des Fünf-
ten Buches) untergebracht ist, oder 

2. wer in einer stationären Einrichtung untergebracht und unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. 

  
(4a) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer sich ohne Zustimmung des persönlichen An-
sprechpartners außerhalb des in der Erreichbarkeits-Anordnung vom 23. Oktober 1997 (ANBA 1997, 
1685), geändert durch die Anordnung vom 16. November 2001 (ANBA 2001, 1476), definierten zeit- 
und ortsnahen Bereiches aufhält; die übrigen Bestimmungen dieser Anordnung gelten entsprechend. 
 
(5) 1Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder 
der §§ 60 bis 62 des Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben keinen Anspruch 
auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. 2In besonderen Härtefällen können Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts als Darlehen geleistet werden. 
 
(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubildende, 

1. die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen An-
spruch auf Ausbildungsförderung oder auf Grund von § 64 Abs. 1 des Dritten Buches kei-
nen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe haben, 

2. deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches bemisst oder 

3. die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule oder ein Abendgymnasium besuchen, 
sofern sie aufgrund von § 10 Abs. 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen 
Anspruch auf Ausbildungsförderung haben. 

 
… 
 

§ 8 
Erwerbsfähigkeit 

 
(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, 
unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich er-
werbstätig zu sein. 
 
(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländer nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die Aufnahme einer 
Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. 
 

§ 9 
Hilfebedürftigkeit 

 
(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in Arbeit und den Lebensunter-
halt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus ei-
genen Kräften und Mitteln, vor allem nicht 

1. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, 
2. aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen  

sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von 
Trägern anderer Sozialleistungen erhält. 
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(2) Bei Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, sind auch das Einkommen und Vermögen 
des Partners zu berücksichtigen. Bei unverheirateten Kindern, die mit ihren Eltern oder einem Eltern-
teil in einer Bedarfsgemeinschaft leben und die die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts 
nicht aus ihrem eigenen Einkommen oder Vermögen beschaffen können, sind auch das Einkommen 
und Vermögen der Eltern oder des Elternteils und dessen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Partners 
zu berücksichtigen. Ist in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften 
und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum 
Gesamtbedarf als hilfebedürftig. 
 
(3) Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung auf ein Kind, das schwanger ist oder sein Kind bis zur 
Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut. 
 
(4) Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung von 
zu berücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für den dies eine besondere Härte bedeuten 
würde. 
 
(5) Leben Hilfebedürftige in Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder Verschwägerten, so wird 
vermutet, dass sie von ihnen Leistungen erhalten, soweit dies nach deren Einkommen und Vermögen 
erwartet werden kann. 

 
§ 10 

Zumutbarkeit 
 
(1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass 

1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist, 
2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwiegenden Arbeit 

wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperliche Anforderun-
gen  stellt, 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines Partners ge-
fährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist in der 
Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege 
im Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die 
zuständigen kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden 
vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird, 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die Pflege 
nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. 
 
(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil 

1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entspricht, 
für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat, 

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als geringerwertig            
anzusehen ist, 

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter entfernt ist als 
ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort,  

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen des er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen, 

5. sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, es liegen begründe-
te Anhaltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet 
werden kann. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit  
      entsprechend. 
 

… 
 
 
 
 



Rechtsgrundlagen für die Statistik der BA            
 

 

Stand: 08.11.2010  Seite 16 von 42 
 

§ 48 
Zielvereinbarungen 

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen soll das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales mit der Bundesagentur Vereinbarungen zur Erreichung der Ziele nach diesem Buch ab-
schließen. Die Vereinbarungen können  

1. erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen des Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales ersetzen, 

2. die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit so-
wie für Verwaltungskosten zulassen. 

 
 

§ 48a 
Vergleich der Leistungsfähigkeit 

 
(1) Zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähigkeit der örtlichen Aufgabenwahrnehmung der 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erstellt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
auf der Grundlage der Kennzahlen nach § 51b Absatz 3 Nummer 3 Kennzahlenvergleiche und veröf-
fentlicht die Ergebnisse vierteljährlich. 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die für die Vergleiche erforderlichen Kennzahlen sowie das Verfahren zu 
deren Weiterentwicklung und die Form der Veröffentlichung der Ergebnisse festzulegen. 
 
 

§ 48b 
Zielvereinbarungen 

(1) Zur Erreichung der Ziele nach diesem Buch schließen  
1. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

der Finanzen mit der Bundesagentur, 
2. die Bundesagentur und die kommunalen Träger mit den Geschäftsführern der gemeinsamen 

Einrichtungen, 
3. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit der zuständigen Landesbehörde sowie 
4. die zuständige Landesbehörde mit den zugelassenen kommunalen Trägern 

Vereinbarungen ab. Die Vereinbarungen nach Satz 1 Nummer 2 bis 4 umfassen alle Leistun-
gen dieses Buches. Die Beratungen über die Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 3 führen die 
Kooperationsausschüsse nach § 18b. Im Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c wird für die 
Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 3 über einheitliche Grundlagen beraten. 

 
(2) Die Vereinbarungen werden nach Beschlussfassung des Bundestages über das jährliche Haus-
haltsgesetz abgeschlossen. 
 
(3) Die Vereinbarungen umfassen insbesondere die Ziele der Verringerung der Hilfebedürftigkeit, Ver-
besserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug. 
 
(4) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sollen sich an den Vereinbarungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 orientieren. 
 
(5) Für den Abschluss der Vereinbarungen und die Nachhaltung der Zielerreichung sind die Daten 
nach § 51b und die Kennzahlen nach § 48a Absatz 2 maßgeblich. 

(6) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können  
1. erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales ersetzen, 
2. die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit so-

wie für Verwaltungskosten zulassen. 
 
 

… 
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Kapitel 6 
Datenübermittlung und Datenschutz 

 
 

§ 50 
Datenübermittlung 

 
(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Träger, die zugelassenen kommunalen Träger, die für die 
Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung zuständigen Stellen und mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben beauftragte Dritte sollen sich gegenseitig Sozialdaten übermitteln, so-
weit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch oder dem Dritten Buch erforderlich ist. 
 
(2) Soweit Arbeitsgemeinschaften die Aufgaben der Agenturen für Arbeit wahrnehmen (§ 44b Abs. 3 
Satz 1), ist die Bundesagentur verantwortliche Stelle nach § 67 Abs. 9 des Zehnten Buches. 
 
 

§ 51 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten durch nichtöffentliche Stellen 

 
Die Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen abweichend von § 80 Abs. 5 des Zehnten Bu-
ches zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch einschließlich der Erbringung von Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit und Bekämpfung von Leistungsmissbrauch nichtöffentliche Stellen mit der Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten beauftragen, auch soweit die Speicherung der 
Daten den gesamten Datenbestand umfasst. 
 

§ 51a 
Kundennummer 

 
Jeder Person, die Leistungen nach diesem Gesetz bezieht, wird einmalig eine eindeutige, von der 
Bundesagentur oder im Auftrag der Bundesagentur von den zugelassenen kommunalen Trägern ver-
gebene Kundennummer zugeteilt. Die Kundennummer ist vom Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende als Identifikationsmerkmal zu nutzen und dient ausschließlich diesem Zweck sowie den 
Zwecken nach § 51b Absatz 3. Soweit vorhanden, ist die schon beim Vorbezug von Leistungen nach 
dem Dritten Buch vergebene Kundennummer der Bundesagentur zu verwenden. Die Kundennummer 
bleibt der jeweiligen Person auch zugeordnet, wenn sie den Träger wechselt. Bei erneuter Leistung 
nach längerer Zeit ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach diesem Buch oder nach dem Dritten 
Buch wird eine neue Kundennummer vergeben. Diese Regelungen gelten entsprechend auch für Be-
darfsgemeinschaften. Bei der Übermittlung der Daten verwenden die Träger eine eindeutige, von der 
Bundesagentur vergebene Trägernummer. 
 

§ 51b 
Datenerhebung und -verarbeitung durch die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

 
(1) Die zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erheben laufend die für die Durch-
führung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlichen Daten. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
nach Satz 1 zu erhebenden Daten, die zur Nutzung für die in Absatz 3 genannten Zwecke erforderlich 
sind, einschließlich des Verfahrens zu deren Weiterentwicklung festzulegen. 
 
(2) Die kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen Träger übermitteln der Bundesagen-
tur die Daten nach Absatz 1 unter Angabe eines eindeutigen Identifikationsmerkmals, personenbezo-
gene Datensätze unter Angabe der Kundennummer sowie der Nummer der Bedarfsgemeinschaft 
nach § 51a. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen und an die Bundesagentur übermittelten Daten dürfen 
nur – unbeschadet auf sonstiger gesetzlicher Grundlagen bestehender Mitteilungspflichten – für fol-
gende Zwecke verarbeitet und genutzt werden:  

1. die zukünftige Gewährung von Leistungen nach diesem und dem Dritten Buch an die von den 
Erhebungen betroffenen Personen, 
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2. Überprüfungen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf korrekte und wirtschaft-
liche Leistungserbringung, 

3. die Erstellung von Statistiken, Kennzahlen für die Zwecke nach § 48a Absatz 2 und § 48b Ab-
satz 5, Eingliederungsbilanzen und Controllingberichten durch die Bundesagentur, der laufen-
den Berichterstattung und der Wirkungsforschung nach den §§ 53 bis 55, 

4. die Durchführung des automatisierten Datenabgleichs nach § 52, 
5. die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch. 

 
(4) Die Bundesagentur regelt im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene 
den genauen Umfang der nach den Absätzen 1 und 2 zu übermittelnden Informationen, einschließlich 
einer Inventurmeldung, sowie die Fristen für deren Übermittlung. Sie regelt ebenso die zu verwenden-
den Systematiken, die Art der Übermittlung der Datensätze einschließlich der Datenformate sowie 
Aufbau, Vergabe, Verwendung und Löschungsfristen von Kunden- und Bedarfsgemeinschafts- 
nummern nach § 51a. 

… 
 
 

Kapitel 7 
Statistik und Forschung 

 
§ 53 

Statistik und Übermittlung statistischer Daten 
 
(1) Die Bundesagentur erstellt aus den bei der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
von ihr nach § 51b erhaltenen und den ihr von den kommunalen Trägern und den zugelassenen 
kommunalen Trägern nach § 51b übermittelten Daten Statistiken. Sie übernimmt die laufende Bericht-
erstattung und bezieht die Leistungen nach diesem Buch in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
ein. 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Art und Umfang sowie Tatbestände und 
Merkmale der Statistiken und der Berichterstattung näher bestimmen. 
 
(3) Die Bundesagentur legt die Statistiken nach Absatz 1 dem Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales vor und veröffentlicht sie in geeigneter Form. Sie gewährleistet, dass auch kurzfristigem Informa-
tionsbedarf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales entsprochen werden kann. 
 
(4) Die Bundesagentur stellt den statistischen Stellen der Kreise und kreisfreien Städte die für Zwecke 
der Planungsunterstützung und für die Sozialberichterstattung erforderlichen Daten und Tabellen der 
Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik zur Verfügung. 
 
(5) Die Bundesagentur kann dem Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder 
für Zwecke der Planungsunterstützung und für die Sozialberichterstattung für ihren Zuständigkeitsbe-
reich Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik zur Verfügung stellen. Sie ist 
berechtigt, dem Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder für ergänzende 
Auswertungen anonymisierte und pseudonymisierte Einzeldaten zu übermitteln. Bei der Übermittlung 
von pseudonymisierten Einzeldaten sind die Namen durch jeweils neu zu generierende Pseudonyme 
zu ersetzen. Nicht pseudonymisierte Anschriften dürfen nur zum Zwecke der Zuordnung zu statisti-
schen Blöcken übermittelt werden. 
 
(6) Die Bundesagentur ist berechtigt, für ausschließlich statistische Zwecke den zur Durchführung sta-
tistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände für ihren Zuständig-
keitsbereich Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik sowie anonymisierte 
und pseudonymisierte Einzeldaten zu übermitteln, soweit die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 Satz 
2 des Bundesstatistikgesetzes gegeben sind. Bei der Übermittlung von pseudonymisierten Einzelda-
ten sind die Namen durch jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu 
ersetzen. Dabei dürfen nur Angaben zu kleinräumigen Gebietseinheiten, nicht aber die genauen An-
schriften übermittelt werden. 
 
(7) Die §§ 280 und 281 des Dritten Buches gelten entsprechend. § 282a des Dritten Buches gilt mit 
der Maßgabe, dass Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungsstatistik auch den zur 
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Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Kreise und kreisfreien Städte sowie der 
Gemeinden und Gemeindeverbänden übermittelt werden dürfen, soweit die Voraussetzungen nach § 
16 Abs. 5 Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes gegeben sind. 
 

 
§ 53a 

Arbeitslose 
 
(1) Arbeitslose im Sinne dieses Gesetzes sind erwerbsfähige Hilfebedürftige, die die Voraussetzungen 
des § 16 des Dritten Buches in sinngemäßer Anwendung erfüllen. 
 
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für die Dau-
er von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne dass 
ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist, gelten nach Ablauf die-
ses Zeitraums für die Dauer des jeweiligen Leistungsbezugs nicht als arbeitslos. 
 

§ 54 
Eingliederungsbilanz 

 
Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit eine Eingliederungsbi-
lanz. § 11 des Dritten Buches gilt entsprechend. Soweit einzelne Maßnahmen nicht unmittelbar zur 
Eingliederung in Arbeit führen, sind von der Bundesagentur andere Indikatoren zu entwickeln, die den 
Integrationsfortschritt der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in geeigneter Weise abbilden. 
 

§ 55 
Wirkungsforschung 

 
(1) Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts sind regelmäßig und zeitnah zu untersuchen und in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
nach § 282 des Dritten Buches einzubeziehen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
die Bundesagentur können in Vereinbarungen Einzelheiten der Wirkungsforschung festlegen. Soweit 
zweckmäßig, können Dritte mit der Wirkungsforschung beauftragt werden. 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht vergleichend die Wirkung der örtlichen 
Aufgabenwahrnehmung durch die Träger der Grundsicherung. 
 
 

… 
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SGB I (Allgemeiner Teil) 
 
 

Sozialgesetzbuch (SGB) 
Erstes Buch (I) 

− Allgemeiner Teil – 
"Erstes Buch Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 

Dezember 1975, BGBl I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 7 Absatz 5 des Gesetzes vom 
7. Juli 2009 (BGBl. I S. 1707) geändert worden ist" 

 
 

§ 35 
Sozialgeheimnis 

 
(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von 
den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die 
Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers si-
cherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben 
werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalent-
scheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtig-
ten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, 
die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Träger der 
Rentenversicherung, die Zentrale Speicherstelle bei der Datenstelle der Träger der Deutschen Ren-
tenversicherung, soweit sie Aufgaben nach § 99 des Vierten Buches, und die Registratur Fachverfah-
ren bei der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung, soweit sie 
Aufgaben nach § 100 des Vierten Buches wahrnimmt, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-
rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozial-
kasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen 
betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Ge-
meindebehörden, sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsver-
mittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und die Stellen, die 
Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 
 
(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des 
Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 
 
(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und 
keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Dateien und 
automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten. 
 
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 
 
(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verar-
beitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwür-
dige Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden kön-
nen. 
 
 

… 
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SGB IV (Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung) 
 

Sozialgesetzbuch (SGB) 
Viertes Buch (IV) 

− Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung − 
"Viertes Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung 
- (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127) geändert worden ist" 

… 
 

Dritter Abschnitt 
Meldepflichten des Arbeitgebers, 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
… 
 

Erster Titel 
Meldungen des Arbeitgebers und ihre Weiterleitung 

… 
 

§ 28a 
Meldepflicht 

 
(1.)Der Arbeitgeber oder ein anderer Meldepflichtiger hat der Einzugsstelle für jeden in der Kranken-, 
Pflege-, Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung kraft Gesetzes Versicherten  

1. bei Beginn der versicherungspflichtigen Beschäftigung, 
2. bei Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung, 
3. bei Eintritt eines Insolvenzereignisses, 
4. (weggefallen) 
5. bei Änderungen in der Beitragspflicht, 
6. bei Wechsel der Einzugsstelle, 
7. bei Anträgen auf Altersrenten oder Auskunftsersuchen des Familiengerichts in  

Versorgungsausgleichsverfahren, 
8. bei Unterbrechung der Entgeltzahlung, 
9. bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 
10. (weggefallen) 
11. (weggefallen) 
12. bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt, soweit es nicht in einer Meldung aus anderem Anlass  

erfasst werden kann, 
13. bei Beginn der Berufsausbildung, 
14. bei Ende der Berufsausbildung, 
15. bei Wechsel von einer Betriebsstätte im Beitrittsgebiet zu einer Betriebsstätte im übrigen  

Bundesgebiet oder umgekehrt, 
16. bei Beginn der Altersteilzeitarbeit, 
17. bei Ende der Altersteilzeitarbeit, 
18. bei Änderung des Arbeitsentgelts, wenn die in § 8 Absatz 1 Nummer 1 genannte Grenze über 

oder unterschritten wird, 
19. bei nach § 23b Absatz 2 bis 3 gezahltem Arbeitsentgelt oder 
20. bei Wechsel von einem Wertguthaben, das im Beitrittsgebiet und einem Wertguthaben, das im  

übrigen Bundesgebiet erzielt wurde, eine Meldung durch gesicherte und verschlüsselte Daten-
übertragung aus systemgeprüften Programmen oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen 
zu erstatten. Dies gilt für die Übermittlung von Meldungen nach § 97 Absatz 1 entsprechend. 

 
(2) Der Arbeitgeber hat jeden am 31. Dezember des Vorjahres Beschäftigten nach Absatz 1 zu mel-
den (Jahresmeldung). 
 
(3) Die Meldungen enthalten für jeden Versicherten insbesondere 
 

1. seine Versicherungsnummer, soweit bekannt, 
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2. seinen Familien- und Vornamen, 
3. sein Geburtsdatum, 
4. seine Staatsangehörigkeit, 
5. Angaben über seine Tätigkeit nach dem Schlüsselverzeichnis der Bundesagentur für Arbeit, 
6. die Betriebsnummer seines Beschäftigungsbetriebes, 
7. die Beitragsgruppen, 
8. die zuständige Einzugsstelle und 
9. den Arbeitgeber. 
Zusätzlich sind anzugeben 
1. bei der Anmeldung 

a) die Anschrift, 
b) der Beginn der Beschäftigung, 
c) sonstige für die Vergabe der Versicherungsnummer erforderliche Angaben, 
d) die Angabe, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte, Lebenspartner oder 

Abkömmling besteht, 
e) die Angabe, ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, 
f) die Angabe der Staatsangehörigkeit 

2. bei der Abmeldung und bei der Jahresmeldung 
a) eine Namens-, Anschriften- oder Staatsangehörigkeitsänderung, soweit diese Ände-

rung nicht schon anderweitig gemeldet ist, 
b) das in der Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung beitrags-

pflichtige Arbeitsentgelt in Euro, 
c) das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro und die geleis-

teten Arbeitsstunden, 
d) der Zeitraum, in dem das angegebene Arbeitsentgelt erzielt wurde, 
e) Wertguthaben, die auf die Zeit nach Eintritt der Erwerbsminderung entfallen, 
f) die Unfallversicherungsmitgliedsnummer seines Beschäftigungsbetriebs, 
g) die Betriebsnummer des zuständigen Unfallversicherungsträgers, 
h) die anzuwendende Gefahrtarifstelle, 

3. (weggefallen) 
4. bei der Meldung nach Absatz 1 Nummer 19 

a) das Arbeitsentgelt in Euro, für das Beiträge gezahlt worden sind, 
b) im Falle des § 23b Absatz 2 der Kalendermonat und das Jahr der nicht zweckent-

sprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts, im Falle der Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers jedoch der Kalendermonat und das Jahr der Beitragszahlung. Arbeitge-
ber, die Mitglied einer Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft mit Ausnahme der 
Gartenbau-Berufsgenossenschaft sind, haben Meldungen nach Satz 2 Nummer 2 
Buchstabe c, f, g und h nicht zu erstatten. 

 
(3a) Die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung übermittelt für Zwecke der Berechnung der 
Umlage nach § 152 des Siebten Buches nach Eingang der Jahresmeldung die Daten nach Absatz 3 
Satz 2 Nummer 2 Buchstaben c und h zusammengefasst für jeden Arbeitgeber an den zuständigen 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Dabei sind die Arbeitsentgelte den Gefahrtarifstellen zu-
zuordnen. 
 
(4) Arbeitgeber haben den Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen 
Aufnahme an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung nach Satz 2 zu melden, sofern sie 
Personen in folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigen: 

1. im Baugewerbe, 
2. im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
3. im Personenbeförderungsgewerbe, 
4. im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, 
5. im Schaustellergewerbe, 
6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft, 
7. im Gebäudereinigungsgewerbe, 
8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, 
9. in der Fleischwirtschaft. 

Die Meldung enthält folgende Angaben über den Beschäftigten: 
1. den Familien- und die Vornamen, 
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2. die Versicherungsnummer, soweit bekannt, ansonsten die zur Vergabe einer Versicherungs-
nummer notwendigen Angaben (Tag und Ort der Geburt, Anschrift), 

3. die Betriebsnummer des Arbeitgebers und 
4. den Tag der Beschäftigungsaufnahme. 

Die Meldung wird in der Stammsatzdatei nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten Buches gespei-
chert. Die Meldung gilt nicht als Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. 
 
(5) Der Meldepflichtige hat der zu meldenden Person den Inhalt der Meldung in Textform mitzuteilen. 
 
(6) Soweit der Arbeitgeber eines Hausgewerbetreibenden Arbeitgeberpflichten erfüllt, gilt der  
Hausgewerbetreibende als Beschäftigter. 
 
(6a) Beschäftigt ein Arbeitgeber, der 

1. im privaten Bereich nichtgewerbliche Zwecke oder 
2. mildtätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 

10b des Einkommensteuergesetzes verfolgt, Personen versicherungsfrei geringfügig nach § 
8, kann er auf Antrag abweichend von Absatz 1 Meldungen auf Vordrucken erstatten, wenn er 
glaubhaft macht, dass ihm eine Meldung auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder 
durch Datenübertragung nicht möglich ist. 

 
(7) Der Arbeitgeber erstattet der Einzugsstelle für einen im privaten Haushalt Beschäftigten an Stelle 
der Meldung nach Absatz 1 unverzüglich eine vereinfachte Meldung (Haushaltsscheck) mit den Anga-
ben nach Absatz 8 Satz 1, wenn das Arbeitsentgelt (§ 14 Absatz 3) aus dieser Beschäftigung regel-
mäßig 400 Euro im Monat nicht übersteigt. Der Arbeitgeber erteilt der Einzugsstelle eine Ermächti-
gung zum Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags. Der Haushaltsscheck ist vom Arbeitgeber 
und vom Beschäftigten zu unterschreiben. 4Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht. 
 
(8) Der Haushaltsscheck enthält 

1. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Betriebsnummer des Arbeitgebers, 
2. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Versicherungsnummer des Beschäftig-

ten; kann die Versicherungsnummer nicht angegeben werden, ist das Geburtsdatum des Be-
schäftigten einzutragen, 

3. die Angabe, ob der Beschäftigte im Zeitraum der Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern 
beschäftigt ist, und 

4.  
a.  bei einer Meldung bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung den Zeitraum der Beschäfti-

gung, das Arbeitsentgelt (§ 14 Absatz 3) für diesen Zeitraum sowie am Ende der Be-
schäftigung den Zeitpunkt der Beendigung, 

b. bei einer Meldung zu Beginn der Beschäftigung deren Beginn und das monatliche Ar-
beitsentgelt (§ 14 Absatz 3), 

c. bei einer Meldung wegen Änderung des Arbeitsentgelts (§ 14 Absatz 3) den neuen 
Betrag und den Zeitpunkt der Änderung, 

d. bei einer Meldung am Ende der Beschäftigung den Zeitpunkt der Beendigung, 
e. bei Erklärung des Verzichts auf Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 2 Satz 2 des 

Sechsten Buches den Zeitpunkt des Verzichts. 
Bei sich anschließenden Meldungen kann von der Angabe der Anschrift des Arbeitgebers und des 
Beschäftigten abgesehen werden. 
 
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend für versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte. 
 
(10) Der Arbeitgeber hat für Beschäftigte, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit und Mitglied einer berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtung sind, die Meldungen nach den Absätzen 1, 2 und 9 zusätzlich an die 
Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu erstatten. Die Datenübermittlung 
hat durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder 
mittels systemgeprüfter maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu erfolgen. Zusätzlich zu den Angaben 
nach Absatz 3 enthalten die Meldungen die Mitgliedsnummer des Beschäftigten bei der Versorgungs-
einrichtung. Die Absätze 5 bis 6a gelten entsprechend. 
(11) Der Arbeitgeber hat für Beschäftigte, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches von 
der Versicherungspflicht befreit und Mitglied in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind, 
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der Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen monatliche Meldungen zur Bei-
tragserhebung zu erstatten. Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend. Diese Meldungen enthalten für den 
Beschäftigten 

1. die Mitgliedsnummer bei der Versorgungseinrichtung oder, wenn die Mitgliedsnummer nicht 
bekannt ist, die Personalnummer beim Arbeitgeber, den Familien- und Vornamen, das Ge-
schlecht und das Geburtsdatum, 

2. den Zeitraum, für den das Arbeitsentgelt gezahlt wird, 
3. das beitragspflichtige ungekürzte laufende Arbeitsentgelt für den Zahlungszeitraum, 
4. das beitragspflichtige ungekürzte einmalig gezahlte Arbeitsentgelt im Monat der Abrechnung, 
5. die Anzahl der Sozialversicherungstage im Zahlungszeitraum, 
6. den Beitrag, der bei Firmenzahlern für das Arbeitsentgelt nach Nummer 3 und 4 anfällt, 
7. die Betriebsnummer der Versorgungseinrichtung, 
8. die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes, 
9. den Arbeitgeber, 
10. den Ort der Betriebsstätte, 
11. den Monat der Abrechnung. 

Soweit nicht aus der Entgeltbescheinigung des Beschäftigten zu entnehmen ist, dass die Meldung er-
folgt ist und welchen Inhalt sie hatte, gilt Absatz 5. 
 
(12) Der Arbeitgeber hat auch für ausschließlich nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Siebten Buches 
versicherte Beschäftigte mit beitragspflichtigem Entgelt, Meldungen nach den Absätzen 1 und 3 Satz 
2 Nummer 2 abzugeben. 
 
 

… 
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SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz) 
 

Sozialgesetzbuch (SGB) 
Zehntes Buch (X) 

− Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz − 
"Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 1980, BGBl. I S. 1469 und Artikel 1 des Gesetzes 
vom 4. November 1982, BGBl. I S. 1450) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 

2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. August 2010 
(BGBl. I S. 1127) geändert worden ist" 

… 
 

Zweites Kapitel 
Schutz der Sozialdaten 

… 
 

Erster Abschnitt 
Begriffsbestimmungen 

… 
 
 

§ 67 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 des Ersten Buches ge-
nannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Da-
ten, auch von juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben. 
 
(2) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch 

1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im Sozialge-
setzbuch befindet, 

2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozialen Si-
cherheit, 

3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch des  
Sozialgesetzbuches für entsprechend anwendbar erklären, und 

4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 des  
Ersten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. § 8 Abs. 1 Satz 3 des  
Arbeitssicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 

 
(3) Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von So-
zialdaten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen durchgeführt wird (automatisierte 
Verarbeitung). Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung von Sozialdaten, 
die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden 
kann. 
 
(4) (aufgehoben) 
 
(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 
 
(6) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Sozialdaten. Im 
Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren 

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf einem Datenträ-
ger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten, 
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener So-

zialdaten an einen Dritten in der Weise, dass 
a. die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 
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b. der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft; 
Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht gespeicherter Sozialda-
ten, 

4. Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung oder Nutzung 
von Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung, 

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten. 
 
(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt, auch 
die Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle. 
 
(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über persönli-
che oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können. 
 
(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein 
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu er-
schweren. 
 
(9) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst erhebt, verarbeitet 
oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. Werden Sozialdaten von einem Leis-
tungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist verantwortli-
che Stelle der Leistungsträger. Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind eine verant-
wortliche Stelle die Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses 
Gesetzbuches funktional durchführen. 
 
(10) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle 
außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen und 
Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum Sozialdaten im Auftrag erhe-
ben, verarbeiten oder nutzen. 
 
(11) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere 
Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Abs. 3 fallen. 
 
(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszuge-
hörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

 
§ 67a 

Datenerhebung 
 
(1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist zulässig, 
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch er-
forderlich ist. Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12). Angaben 
über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, die sich ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. Ist die Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vor-
gesehen, hat sie sich ausdrücklich auf besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu 
beziehen. 
 
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur 
erhoben werden 

1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn 
a. diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 
b. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 

und 
c. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen 

des Betroffenen beeinträchtigt werden, 
2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 

a. eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an 
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die erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder 
b.  

aa. die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung 
bei anderen Personen oder Stellen erforderlich machen oder 

bb. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

 
(3) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise 
Kenntnis erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die 
Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffe-
ne nur zu unterrichten, soweit 

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese 
rechnen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt 
oder 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 
Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Geset-
zes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft 
verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, 
ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, und die Folgen 
der Verweigerung von Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 
 
(4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist die 
Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
hinzuweisen. 
 
(5) Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stelle erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der Speicherung, der Identität 
der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung zu unterrichten. Eine Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn 

1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung 
erlangt hat, 

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 
3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes 

ausdrücklich vorgesehen ist.  
Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit  

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese 
rechnen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt 
oder 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 
Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Geset-
zes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind.  

Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung 
zu erfolgen. Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer 
Unterrichtung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. § 83 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 67b 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung und –nutzung 

 
(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden 
Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen 
oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. § 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich 
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um Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung 
und deren Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 
 
(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen Ver-
arbeitung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die 
Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. Die 
Einwilligung und der Hinweis bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich er-
teilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 
 
(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich 
beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus de-
nen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich fest-
zuhalten. 
 
(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich 
beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung von Sozialdaten ge-
stützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient. 
 

§ 67c 
Datenspeicherung, -veränderung und –nutzung 

 
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches ge-
nannten Stellen ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle 
liegenden gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist und es für die Zwecke er-
folgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten 
nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind. 
 
(2) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen von derselben Stelle für andere Zwecke nur ge-
speichert, verändert oder genutzt werden, wenn  

1. die Daten für die Erfüllung von Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften dieses Gesetzbu-
ches als diejenigen, für die sie erhoben wurden, erforderlich sind,  

2. der Betroffenen im Einzelfall eingewilligt hat oder 
3. es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der wissenschaftlichen Forschung oder 

Planung im Sozialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 75 Absatz 1 
vorliegen. 

 
(3) Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie für die 
Wahrnehmung von Aufsichts-, Kontroll- und Disziplinarbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle erforderlich ist. Das gilt 
auch für die Veränderung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwort-
liche Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. 
 
(4) Sozialdaten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder 
zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 
 
(5) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich erhobene 
oder gespeicherte Sozialdaten dürfen von den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen nur für 
ein bestimmtes Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder der Pla-
nung im Sozialleistungsbereich verändert oder genutzt werden. Die Sozialdaten sind zu anonymisie-
ren, sobald dies nach dem Forschungsoder Planungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale 
gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelanga-
ben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder Planungszweck dies erfordert. 
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§ 67d 
Übermittlungsgrundsätze 

 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis 
nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch vorliegt. 
 
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verant-
wortung für die Richtigkeit der Angaben in seinem Ersuchen. 
 
(3) Sind mit Sozialdaten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Da-
ten des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unver-
tretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutz-
würdige Interessen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung nicht überwiegen; ei-
ne Veränderung oder Nutzung dieser Daten ist unzulässig. 
 
(4) Die Übermittlung von Sozialdaten auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder im Wege der 
Datenübertragung ist auch über Vermittlungsstellen zulässig. Für die Auftragserteilung an die Vermitt-
lungsstelle gilt § 80 Abs. 2 Satz 1, für deren Anzeigepflicht § 80 Abs. 3 und für die Verarbeitung und 
Nutzung durch die Vermittlungsstelle § 80 Abs. 4 entsprechend. 
 

… 
 

§ 75 
Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung 

 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für ein bestimmtes Vor-
haben 

1. der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder 
2. der Planung im Sozialleistungsbereich durch eine öffentliche Stelle im Rahmen ihrer Aufgaben 

und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Inte-
resse an der Forschung oder Planung das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen erheblich über-
wiegt. Eine Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen ist nicht zulässig, soweit es zumutbar ist, 
die Einwilligung des Betroffenen nach § 67b einzuholen oder den Zweck der Forschung oder Planung 
auf andere Weise zu erreichen. 
 
(2) Die Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die oberste Bundes- oder Landesbe-
hörde, die für den Bereich, aus dem die Daten herrühren, zuständig ist. Die Genehmigung darf im 
Hinblick auf die Wahrung des Sozialgeheimnisses nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht vorliegen. Sie muss  

1. den Dritten, an den die Daten übermittelt werden, 
2. die Art der zu übermittelnden Sozialdaten und den Kreis der Betroffenen, 
3. die wissenschaftliche Forschung oder die Planung, zu der die übermittelten Sozialdaten ver-

wendet werden dürfen, und 
4. den Tag, bis zu dem die übermittelten Sozialdaten aufbewahrt werden dürfen, genau bezeich-

nen und steht auch ohne besonderen Hinweis unter dem Vorbehalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage. 

 
(3) Wird die Übermittlung von Daten an nicht-öffentliche Stellen genehmigt, hat die genehmigende 
Stelle durch Auflagen sicherzustellen, dass die der Genehmigung durch Absatz 1 gesetzten Grenzen 
beachtet und die Daten nur für den Übermittlungszweck gespeichert, verändert oder genutzt werden. 
 
(4) Ist der Dritte, an den Daten übermittelt werden, eine nicht öffentliche Stelle, gilt § 38 des Bundes-
datenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass die Kontrolle auch erfolgen kann, wenn die Daten nicht 
automatisiert oder nicht in nicht automatisierten Dateien verarbeitet oder genutzt werden. 
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§ 76 
Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen 

Sozialdaten 
 
 (1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von ei-
nem Arzt oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Person zugäng-
lich gemacht worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person 
selbst übermittlungsbefugt wäre. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer Be-
gutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Be-
scheinigung übermittelt worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung wider-
spricht; der Betroffene ist von der verantwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfah-
rens in allgemeiner Form schriftlich auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen, 

2. im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3, 
3. im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

 
(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung mit § 275 Abs. 1 
bis 3 des Fünften Buches. 
 

… 
 

§ 78 
Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten 

übermittelt werden 
 
(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten über-
mittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dem sie ihnen befugt 
übermittelt worden sind. Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die 
in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen. Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaf-
ten übermittelt worden, dürfen diese gerichtliche Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter 
übermitteln, wenn eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle zur Übermittlung an den weiteren 
Dritten befugt wäre. Abweichend von Satz 3 ist eine Übermittlung nach § 115 des Bundesbeamtenge-
setzes und nach Vorschriften, die auf diese Vorschrift verweisen, zulässig. Sind Sozialdaten an Poli-
zeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, 
dürfen diese die Daten unabhängig vom Zweck der Übermittlung sowohl für Zwecke der Gefahrenab-
wehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung verarbeiten und nutzen. 
 
(2) Werden Daten an eine nichtöffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten Personen, 
welche diese Daten verarbeiten oder nutzen, von dieser Stelle vor, spätestens bei der Übermittlung 
auf die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzuweisen. 
 
(3) Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die Notwendigkeit, dass eine 
Strafanzeige zum Schutz des Vollstreckungsbeamten erforderlich ist, so dürfen die zum Zwecke der 
Vollstreckung übermittelten Sozialdaten auch zum Zweck der Strafverfolgung verarbeitet oder genutzt 
werden, soweit dies erforderlich ist. Das Gleiche gilt auch für die Klärung von Fragen im Rahmen ei-
nes Disziplinarverfahrens.  
 
(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung eines Straf- oder 
Bußgeldverfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe der §§ 476, 487 Abs. 4 der Straf-
prozessordnung und der §§ 49b und 49c Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt werden. 
 

§ 78a 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

 
Die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die selbst oder im Auftrag Sozialdaten erheben, 
verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen einschließlich der 
Dienstanweisungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Ge-
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setzbuches, insbesondere die in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten Anforderungen, zu ge-
währleisten. Maßnahmen sind nicht erforderlich, wenn ihr Aufwand in keinem angemessenen Verhält-
nis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 
 
 

§ 78b 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

 
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, kei-
ne oder so wenig Sozialdaten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere 
ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit 
dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck steht. 
 

§ 78c 
Datenschutzaudit 

 
Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbei-
tungssystemen und -programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre 
technischen Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten las-
sen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen. Die näheren Anforderungen an die Prüfung und 
Bewertung, das Verfahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes 
Gesetz geregelt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Stellen der Länder mit Ausnahme der 
Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände. 
 

§ 79 
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren 

 
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von Sozialdaten durch Ab-
ruf ermöglicht, ist zwischen den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen sowie mit der Deut-
schen Rentenversicherung Bund als zentraler Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 91 Abs. 1 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See, soweit sie bei geringfügig Beschäftigten Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz durch-
führt, zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen wegen der Vielzahl der Übermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit ange-
messen ist und wenn die jeweiligen Aufsichtsbehörden die Teilnahme der unter ihrer Aufsicht stehen-
den Stellen genehmigt haben. Das Gleiche gilt gegenüber den in § 69 Abs. 2 und 3 genannten Stel-
len. 
 
(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrol-
liert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 
2. Dritte, an die übermittelt wird, 
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach § 78a erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen. 

 
(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in denen die in § 35 des Ersten Buches ge-
nannten Stellen beteiligt sind, die der Kontrolle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterlie-
gen, dieser, sonst die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle recht-
zeitig vorher unter Mitteilung der Festlegungen nach Absatz 2 zu unterrichten. 
 
(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt 
wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Sie hat 
mindestens bei jedem zehnten Abruf den Zeitpunkt, die abgerufenen Daten sowie Angaben zur Fest-
stellung des Verfahrens und der für den Abruf verantwortlichen Personen zu protokollieren; die proto-
kollierten Daten sind spätestens nach sechs Monaten zu löschen. Wird ein Gesamtbestand von Sozi-
aldaten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Fest-
stellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbe-
standes. 
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 (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die mit Einwilligung der Be-
troffenen angelegt werden und die jedermann, sei es ohne oder nach besonderer Zulassung, zur Be-
nutzung offen stehen. 
 
 

§ 80 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag 

 
(1) Werden Sozialdaten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auf-
traggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzbuches und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 82 bis 84 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu 
machen. 
 
(2) Eine Auftragserteilung für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten ist nur zuläs-
sig, wenn der Datenschutz beim Auftragnehmer nach der Art der zu erhebenden, zu verarbeitenden 
oder zu nutzenden Daten den Anforderungen genügt, die für den Auftraggeber gelten. Der Auftrag ist 
schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind: 

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags, 
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 

von Daten, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen, 
3. die nach § 78a zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen,  
4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten, 
5. die bestehenden Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vorzunehmenden 

Kontrollen, 
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen, 
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungs-

pflichten des Auftragnehmers, 
8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen 

Vorschriften zum Schutz von Sozialdaten oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegun-
gen, 

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftragneh-
mer vorbehält, 

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragnehmer gespeicherter 
Daten nach Beendigung des Auftrags. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, erforderlichenfalls Weisungen zur Ergänzung der beim Auftragneh-
mer vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu erteilen. Der Auftraggeber hat 
sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der beim Auftrag-
nehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. Das Ergebnis ist 
zu dokumentieren. Die Auftragserteilung an eine nicht-öffentliche Stelle setzt außerdem voraus, dass 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich das Recht eingeräumt hat, 

1. Auskünfte bei ihm einzuholen,  
2. während der Betriebs- oder Geschäftszeiten seine Grundstücke oder Geschäftsräume zu be-

treten  und dort Besichtigungen und Prüfungen vorzunehmen und 
3. geschäftliche Unterlagen sowie die gespeicherten Sozialdaten und Datenverarbeitungspro-

gramme einzusehen, 
soweit es im Rahmen des Auftrags für die Überwachung des Datenschutzes erforderlich ist. 
 
(3) Der Auftraggeber hat seiner Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor der Auftragserteilung  

1. den Auftragnehmer, die bei diesem vorhandenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen und ergänzenden Weisungen nach Absatz 2 Satz 2 und 3, 

2. die Art der Daten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt werden sollen, und den 
Kreis der Betroffenen, 

3. die Aufgabe, zu deren Erfüllung die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten im Auf-
trag erfolgen soll, sowie 

4. den Abschluss von etwaigen Unterauftragsverhältnissen  
schriftlich anzuzeigen. Wenn der Auftragnehmer eine öffentliche Stelle ist, hat er auch schriftliche An-
zeige an seine Aufsichtsbehörde zu richten. 
 
(4) Der Auftragnehmer darf die zur Datenverarbeitung überlassenen Sozialdaten nicht für andere 
Zwecke verarbeiten oder nutzen und nicht länger speichern, als der Auftraggeber schriftlich bestimmt. 
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(5) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag durch nichtöffentliche Stel-
len ist nur zulässig, wenn 

1. beim Auftraggeber sonst Störungen im Betriebsablauf auftreten können oder 
2. die übertragenen Arbeiten beim Auftragnehmer erheblich kostengünstiger besorgt werden 

können und der Auftrag nicht die Speicherung des gesamten Datenbestandes des Auftragge-
bers umfasst. Der überwiegende Teil der Speicherung des gesamten Datenbestandes muss 
beim Auftraggeber oder beim Auftragnehmer, der eine öffentliche Stelle ist, und die Daten zur 
weiteren Datenverarbeitung im Auftrag an nichtöffentliche Auftragnehmer weitergibt, verblei-
ben. 

 
(6) Ist der Auftragnehmer eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle, gelten neben den §§ 85 
und 85a nur § 4g Abs. 2, § 18 Abs. 2 und die §§ 24 bis 26 des Bundesdatenschutzgesetzes. Bei den 
in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die nicht solche des Bundes sind, treten anstelle des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz insoweit die Landesbeauftragten für den Datenschutz. Ihre 
Aufgaben und Befugnisse richten sich nach dem jeweiligen Landesrecht. Ist der Auftragnehmer eine 
nicht-öffentliche Stelle, kontrolliert die Einhaltung der Absätze 1 bis 5 die nach Landesrecht zuständi-
ge Aufsichtsbehörde. Bei öffentlichen Stellen der Länder, die nicht Sozialversicherungsträger oder de-
ren Verbände sind, gelten die landesrechtlichen Vorschriften über Verzeichnisse der eingesetzten Da-
tenverarbeitungsanlagen und Dateien.  
 
(7) Die Absätze 1, 2, 4 und 6 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter  
erfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird 
und dabei ein Zugriff auf Sozialdaten nicht ausgeschlossen werden kann. Verträge über Wartungsar-
beiten sind in diesem Falle rechtzeitig vor der Auftragserteilung der Aufsichtsbehörde mitzuteilen; sind 
Störungen im Betriebsablauf zu erwarten oder bereits eingetreten, ist der Vertrag unverzüglich mitzu-
teilen. 
 

… 
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III. Sonstige Vorschriften  
 

 
 
AÜG – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
 

 
Gesetz zur Regelung 

der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung 
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz − AÜG)  

"Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 16 u. Artikel 19 Absatz 6 des Gesetzes vom 

2. März 2009 (BGBl. I S. 416) geändert worden ist" 
 

Artikel 1 
Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung 

 
… 
 
 

§ 8 
Statistische Meldungen 

 
(1) Der Verleiher hat der Erlaubnisbehörde halbjährlich statistische Meldungen über 

1. die Zahl der überlassenen Leiharbeitnehmer getrennt nach Geschlecht, nach der  Staatsan-
gehörigkeit, nach Berufsgruppen und nach der Art der vor der Begründung des Vertrags-
verhältnisses zum Verleiher ausgeübten Beschäftigung, 

2. die Zahl der Überlassungsfälle, gegliedert nach Wirtschaftsgruppen, 
3. die Zahl der Entleiher, denen er Leiharbeitnehmer überlassen hat, gegliedert nach Wirt-

schaftsgruppen, 
4. die Zahl und die Dauer der Arbeitsverhältnisse, die er mit jedem überlassenen Leiharbeitneh-

mer eingegangen ist, 
5. die Zahl der Beschäftigungstage jedes überlassenen Leiharbeitnehmers, gegliedert nach 

Überlassungsfällen, zu erstatten. Die Erlaubnisbehörde kann die Meldepflicht nach Satz 1 
einschränken. 

 
(2) Die Meldungen sind für das erste Kalenderhalbjahr bis zum 1. September des laufenden Jahres, 
für das zweite Kalenderhalbjahr bis zum 1. März des folgenden Jahres zu erstatten. 
 
(3) Die Erlaubnisbehörde gibt zur Durchführung des Absatzes 1 Erhebungsvordrucke aus. Die Mel-
dungen sind auf diesen Vordrucken zu erstatten. Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift zu 
bestätigen. 
 
(4) Einzelangaben nach Absatz 1 sind von der Erlaubnisbehörde geheimzuhalten. Die §§ 93, 97, 105 
Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung gelten 
nicht. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens 
wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens benöti-
gen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vor-
sätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen handelt. Veröf-
fentlichungen von Ergebnissen auf Grund von Meldungen nach Absatz 1 dürfen keine Einzelangaben 
enthalten. Eine Zusammenfassung von Angaben mehrerer Auskunftspflichtiger ist keine Einzelangabe 
im Sinne dieses Absatzes. 
 

… 
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Verordnung zur Erhebung der Merkmale des Migrationshintergrundes (Migrationshinter-
grund-Erhebungsverordnung-MighEV) vom 29. September 2010 (BGBl. I S. 1372) 

 
Eingangsformel 

 
Auf Grund des § 281 Absatz 2 Satz 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung –,  der 
durch Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe b des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2959) ein-
gefügt worden ist, auch in Verbindung mit § 53 Absatz 7 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
– Grundsicherung für Arbeitsuchende –, der durch Artikel 1 Nummer 47 Buchstabe d des Gesetzes 
vom 20. Juli 2006 (BGBl. I S.1706) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales: 

 
§ 1  

Zweck und Anwendungsbereich 
 
Diese Verordnung regelt Art und Umfang der zur Bestimmung des Migrationshintergrundes für Zwe-
cke der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu erhebenden Merkmale und die Durchführung des 
Verfahrens, insbesondere die Erhebung und Verarbeitung der erforderlichen Daten. 
 

§ 2  
Erhebungspersonen 

 
Die Daten zu Merkmalen des Migrationshintergrundes nach § 4 Absatz 1 sind für alle Ausbildung- und 
Arbeitsuchenden, Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie für alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, zu erheben. 
 

§ 3  
Erhebende Stellen 

 
Die für die Erhebung der Daten zu Merkmalen des Migrationshintergrundes verantwortlichen Stellen 
sind die örtlichen Agenturen für Arbeit als Leistungsträger nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
und die zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende als Leistungsträger nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch(erhebende Stellen). 
 

§ 4  
Daten zu Merkmalen des Migrationshintergrundes 

 
(1) Für alle in § 2 genannten Personen ist von den erhebenden Stellen als Daten zu Merkmalen des 
Migrationshintergrundes einmalig zu erheben, ob  

1. die Person die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt,  
2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 

liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
1949 erfolgte, 

3. die Person als Aussiedler oder Spätaussiedler, dessen Ehegatte oder dessen Abkömmling die 
deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat und 

4. der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der 
Bundesrepublik Deutschland liegt und eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte. 
 

(2) Die Daten zu Merkmalen des Migrationshintergrundes nach Absatz 1 sind durch die erhebenden 
Stellen getrennt von den zur Aufgabenerfüllung des Leistungsträgers notwendigen Sozialdaten zu 
verarbeiten. Sie sind für eine Nutzung durch die erhebenden Stellen durch technische Maßnahmen zu 
sperren. Erhebungsunterlagen sind nach Speicherung der Daten zu den Merkmalen des Migrations-
hintergrundes zu vernichten. 
 
(3) Soweit die Daten zu Merkmalen des Migrationshintergrundes erhoben wurden, ist dies 
durch die erhebenden Stellen in den zentralen Verfahren der Informationstechnik zur 
Vermeidung einer doppelten Erhebung zu kennzeichnen. 
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§ 5  
Anforderungen an die Datenübermittlung 

 
(1) Die Daten zu Merkmalen des Migrationshintergrundes sind von den erhebenden Stellen unter An-
gabe der Kundennummer automatisiert und verschlüsselt an die Bundesagentur für Arbeit zu übermit-
teln oder innerhalb der Bundesagentur für Arbeit dem Bereich Statistik verschlüsselt zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(2) Nach erfolgter Bereitstellung für die Zwecke der Statistik sind die Daten zu Merkmalen des Migra-
tionshintergrundes bei den erhebenden Stellen zu löschen. Die Bundesagentur für Arbeit darf die Da-
ten zu den Merkmalen des Migrationshintergrundes ausschließlich für statistische Zwecke und in ihren 
abgeschotteten statistischen Einheiten verwenden. 
 

§ 6  
Bestimmung des Migrationshintergrundes 

 
Aus den in § 4 Absatz 1 genannten Daten hat die Bundesagentur für Arbeit zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach § 281 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sowie nach § 53 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch festzustellen, ob bei der Erhebungsperson ein Migrationshinter-
grund vorliegt. Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn 

1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder  
2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 

liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
1949 erfolgte oder 

3. der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der 
Bundesrepublik Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte.  

Personen mit Migrationshintergrund nach Satz 2 werden in der Arbeitsmarktstatistik ergänzend als 
Aussiedler oder Spätaussiedler berücksichtigt, sofern sie als Aussiedler oder Spätaussiedler, dessen 
Ehegatte oder dessen Abkömmling die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben und eine Zu-
wanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 
… 
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Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch (FKV) vom 12. August 2010 (BGBl. I S. 1152) 

 
 

Eingangsformel 
 

Auf Grund des § 48a Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsu-
chende –, der durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 3. August 2010 (BGBl. I S. 1112) einge-
fügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 
 

§ 1 
Ziele 

 
Zur Erstellung der Kennzahlenvergleiche nach § 48a Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
werden Kennzahlen und Ergänzungsgrößen für die Ziele nach § 48b Absatz 3 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch festgelegt.  
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sind relative Maßzahlen, die als Quotient aus einem Zähler 
und einem Nenner gebildet werden. Eine Kennzahl dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der 
Jobcenter. Ergänzungsgrößen dienen der ergänzenden Information und der Interpretation der Kenn-
zahlenergebnisse. 
 
(2) Zur Bildung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen wird festgelegt: 

1. Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung sind alle Maßnahmen nach den §§ 16 und 16d Satz 
1 sowie nach den §§ 16e und 16f des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sowie nach dem 
Programm „Bürgerarbeit“ ohne Maßnahmen aus dem Vermittlungsbudget nach § 16 Absatz 1 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 45 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch und ohne Beschäftigung begleitende Leistungen; 

2. Beschäftigung begleitende Leistungen sind alle Maßnahmen nach § 16 Absatz 1 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den §§ 218, 219, 223 und 421f des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch sowie § 16b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch; 

3. öffentlich geförderte Beschäftigung ist eine Maßnahme nach § 16d oder § 16e des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie nach dem Modellprojekt „Bürgerarbeit“. 

 
(3) In Vergleichstypen werden diejenigen Jobcenter zusammengefasst, die in Bezug auf Rahmenbe-
dingungen, die sich auf ihre Leistungsfähigkeit auswirken, jedoch von ihnen mittelfristig nicht beein-
flusst werden können, ähnlich sind. 
 

§ 3 
Umsetzung 

 
Die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen werden monatlich für alle Jobcenter gebildet. Berechnungs-
grundlage sind die Daten nach § 51b Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. Die 
Kennzahlen und Ergänzungsgrößen sollen geschlechtsspezifisch ausgewiesen werden. Alle Kennzah-
len und Ergänzungsgrößen werden in Prozent abgebildet.  
 

§ 4 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

 
(1) Kennzahl für die Verringerung der Hilfebedürftigkeit ist die „Veränderung der Summe der Leistun-
gen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)“: 
 

 
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsmonat 
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsmonat des Vorjahres; 
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„Leistungen zum Lebensunterhalt“ sind die Regelleistungen nach den §§ 20 und 28 
Absatz 1 Nummer 1, die Mehrbedarfe nach den §§ 21 und 28 Absatz 1 Nummer 2 bis 4, die 
Leistungen nach § 23 Absatz 1, der befristete Zuschlag nach § 24 und die zusätzlichen 
Leistungen für die Schule nach § 24a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. 
 
(2) Ergänzungsgrößen sind: 
 

1. die „Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung“: 
 

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsmonat 
Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsmonat des Vorjah-
res; 

 
2. die „Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen“: 

 
Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Bezugsmonat 
Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Bezugsmonat des Vorjahres; 

 
3. die „Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen“: 

 
Zahl der zugegangenen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Bezugsmonat 
Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Bezugsmonat; 

 
es wird ein Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate gebildet; 
 

4. die „Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen“: 
 

Zahl der abgegangenen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Bezugsmonat; 
Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Vormonat; 

 
es wird ein Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate gebildet. 

 
 

§ 5 
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

 
(1) Kennzahl für die Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit ist die „Integrationsquote“: 
 

Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten 
Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den vergangenen zwölf 
Monaten 

 
Als Integration im Sinne dieser Kennzahl gilt, wenn ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in einem Monat 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder 
eine selbständige Tätigkeit aufgenommen hat. Als Integrationen gelten auch solche, die mit Beschäfti-
gung begleitenden Leistungen im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 gefördert werden. Die Aufnahme 
einer öffentlich geförderten Beschäftigung im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 3 ist keine Integration. 
Für jeden Bezugsmonat wird für einen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nur eine Integration gezählt. 
 
(2) Ergänzungsgrößen sind: 
 

1. die „Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung“: 
 
Summe der Eintritte in geringfügige Beschäftigung in den vergangenen zwölf Monaten 
Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den vergangenen zwölf 
Monaten 
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2. die „Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung“: 
 

Summe der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung in den vergangenen zwölf Monaten 
Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den vergangenen zwölf 
Monaten; 

 
3. die „Nachhaltigkeit der Integrationen“: 

 
Summe der nachhaltigen Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten 
Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten; 

 
Integration im Sinne dieser Ergänzungsgröße ist die Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung, auch wenn sie mit Beschäftigung begleitenden Leistungen im Sinne 
des § 2 Absatz 2 Nummer 2 gefördert wird; sie ist nachhaltig, wenn die betreffende Person 
nach zwölf Monaten sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist; 
 

4. die „Integrationsquote der Alleinerziehenden“; die Ergänzungsgröße wird mit Bezug auf die Al-
leinerziehenden entsprechend Absatz 1 gebildet. 

 
 

§ 6 
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 

 
(1) Kennzahl ist die „Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern“: 
 

Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Bezugsmonat 
Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Bezugsmonat des Vorjahres. 

 
Langzeitleistungsbezieher sind erwerbsfähige Hilfebedürftige, die in den vergangenen 24 Monaten 
mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren. 
 
(2) Ergänzungsgrößen sind: 

1. die „Integrationsquote der Langzeitleistungsbezieher“; die Ergänzungsgröße wird mit Bezug 
auf die Langzeitleistungsbezieher entsprechend § 5 Absatz 1 gebildet; 
 

2. die „Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher“: 
 

Zahl der Langzeitleistungsbezieher in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung im Be-
zugsmonat 
Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Bezugsmonat; 

 
3. die „Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbezieher“; die Ergänzungsgröße wird 

mit Bezug auf die Langzeitleistungsbezieher entsprechend § 4 Absatz 2 Nummer 3 gebildet; 
 

4. die „Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbezieher“; die Ergänzungsgröße wird 
mit Bezug auf die Langzeitleistungsbezieher entsprechend § 4 Absatz 2 Nummer 4 gebildet. 

 
§ 7 

Form der Veröffentlichung 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht monatlich die Ergebnisse zu den Kenn-
zahlen und Ergänzungsgrößen sowie deren Berechnungsgrundlagen für alle Jobcenter. Die Ergebnis-
se werden nach verschiedenen Ordnungsmerkmalen dargestellt. Insbesondere sind die Ergebnisse 
nach Vergleichstypen auszuweisen. 
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§ 8 
Verfahren zur Weiterentwicklung dieser Rechtsverordnung 

 
Der Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch begleitet die Umset-
zung dieser Rechtsverordnung und macht Vorschläge zu deren Weiterentwicklung. Hierzu kann er ei-
ne Arbeitsgruppe einrichten. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 23. August 2010 in Kraft. 
 

… 
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Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(DatV)  vom 12. August 2010 (BGBl. I S. 1150) 

 
Eingangsformel: 

 
Auf Grund des § 51b Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für 
Arbeitsuchende –, der durch Artikel 1 Nummer 19 Buchstabe a des Gesetzes vom 3. August 2010 
(BGBl. I S. 1112) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 
 

§ 1 
Datenerhebung durch die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

 
(1) Die zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erheben nach § 51b Absatz 1 Satz 
2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für die Zwecke nach § 51b Absatz 3 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch laufend die sich bei der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende er-
gebenden Daten über: 

1. die Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, einschließlich aller 
Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften und die im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder 
nach § 7 Absatz 3 Nummer 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, die auf Grund ihres Ein-
kommens oder Vermögens nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören, 

2. die Art und Dauer der Bedarfe, der gewährten Leistungen und Maßnahmen sowie die Art der 
Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt und den Arbeitsmarktstatus, 

3. die Ausgaben und Einnahmen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
4. die Stellenangebote, die ihnen von den Arbeitgebern mit einem Auftrag zur Vermittlung ge-

meldet wurden, 
5. die Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 

 
(2) Im Rahmen von Absatz 1 Nummer 1 und 2 sind zu erheben: 

1. Familien- und Vornamen; Anschrift; Familienstand; Geschlecht; Geburtsdatum; Staatsangehö-
rigkeit, bei Ausländern auch der aufenthaltsrechtliche Status, sowie der Einreisestatus; Merk-
male des Migrationshintergrundes; Sozialversicherungsnummer, soweit bekannt; Stellung in-
nerhalb der Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft und Zusam-
mensetzung nach Altersstruktur; Änderungen der Zusammensetzung der Bedarfsgemein-
schaft; Zahl aller Haushaltsmitglieder; Angaben zur Erwerbsfähigkeit sowie Art und Umfang 
der Erwerbsminderung sowie Angaben zur Schwerbehinderung und zum Grad der Behinde-
rung; 

2. Datum der Antragstellung, Beginn, Ende, Art und Höhe der Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit und Maßnahmen an die einzelnen Leistungsempfänger, der Bedarfe und Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes für jeden Leistungsempfänger, der tatsächlichen und 
anerkannten Höhe der Unterkunftskosten, der Heizkosten und der Neben- und Betriebskosten 
der Haushaltsgemeinschaft und der Bedarfsgemeinschaft sowie die Art, Größe, Alter und 
Ausstattung der Unterkunft; Beginn, Ende und Art der Leistungen nach § 16a Nummer 1 bis 4 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch; Angaben zu Grund, Art und Umfang von Sanktionen 
nach den §§ 31 und 32 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sowie von Leistungen nach § 
16b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und Anreizen nach § 30 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch; Beendigung der Hilfe auf Grund der Einstellung der Leistungen; 

3. Art und Höhe der angerechneten Einkommen der Leistungsempfänger; 
4. für 15- bis unter 67-jährige erwerbsfähige Leistungsempfänger zusätzlich zu den unter Num-

mer 1 und 2 genannten Merkmalen: höchster Schulabschluss an allgemeinbildenden Schulen; 
höchster Berufsbildungs- beziehungsweise Studienabschluss; weitere vermittlungsrelevante 
Informationen, insbesondere gesundheitliche Einschränkungen, Berufsentfremdung, Berufs-
rückkehrer nach § 20 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, der gewünschte Ausbildungsbe-
ruf, der mögliche Ausbildungsbeginn und Zeiten der Arbeitsunfähigkeit; Zumutbarkeit der Ar-
beitsaufnahme oder Gründe, die einer Zumutbarkeit entgegenstehen; Beteiligung am Er-
werbsleben einschließlich Art und Umfang der Erwerbstätigkeit; Arbeitsuche und Arbeitslosig-
keit nach den §§ 118 bis 124a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sowie Phasen der Nicht-
arbeitsuche; Angaben zur Anwendung von § 65 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch; Beginn und Ende der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarung. 
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(3) Im Rahmen von Absatz 1 Nummer 3 sind Art und Sitz der zuständigen Agentur für Arbeit, des zu-
ständigen zugelassenen kommunalen Trägers oder des zuständigen kommunalen Trägers, Einnah-
men und Ausgaben nach Höhe sowie Einnahme- und Leistungsarten, bei Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit die Bruttoausgaben nach Maßnahmen aufgegliedert zu erheben. 
 
(4) Im Rahmen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 sind Angaben über Betriebsnummern oder Name 
und Anschrift des Betriebes, die Anzahl der gemeldeten und offenen Stellen, die Art der Stellen und 
deren frühestmöglichen Besetzungstermin, die geforderte Arbeitszeit, den gewünschten Beruf, den 
Arbeitsort sowie den Wirtschaftszweig des meldenden Betriebes und, sofern es sich um befristete 
Stellen handelt, die Befristungsdauer zu erheben. Für Ausbildungsstellen sind darüber hinaus Anga-
ben zur Ausbildungseignung des meldenden Betriebes und zum Ausbildungsbeginn zu erheben. 
 
(5) Im Rahmen von Absatz 1 Nummer 5 sind die Zahl der erhobenen und erledigten Widersprüche, 
aufgeteilt nach Sachgebieten, die Art der Erledigung sowie die Stattgabegründe zu erheben. Zu erhe-
ben ist auch die Zahl der erhobenen und erledigten Klagen, aufgeteilt nach Sachgebieten und der Art 
der Erledigung. 
 

§ 2 
Verfahren zur Weiterentwicklung 

 
Der Bund-Länder-Ausschuss berät regelmäßig oder im Falle maßgeblicher Änderungen der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen über die nach § 51b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zu erheben-
den Daten. Er kann zur Erarbeitung von Vorschlägen zu künftigen Veränderungen der Daten nach 
dieser Verordnung eine Arbeitsgruppe einsetzen. Die Arbeitsgruppe kann hierzu Sachverständige hin-
zuziehen. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 23. August 2010 in Kraft. 
 
 

… 
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